
Einleitung

Tore Jørgen Hanisch hat eine Sammlung
von Artikeln über Wirtschaft und Ge-
schichte veröffentlicht, in der der erste Ar-
tikel den Titel »Schweigaard og gjennom-
bruddet for norsk sosialøkonomi, 1835-
1870« (»Schweigaard und der Durchbruch
der norwegischen Volkswirtschaftslehre,
1835-1870«) führt.1 In diesem Artikel hebt
Hanisch hervor, dass Anton Martin Schwei-
gaard (1808-1870) als der erste bedeutsame
Wirtschaftswissenschaftler in Norwegen
betrachtet wird, aber vor Schweigaard Lud-
vig Holberg (1684-1754) als Erster in Dä-
nemark-Norwegen ein andauerndes Interes-
se für Wirtschaftsfragen gezeigt habe. Er
setzt fort: »Auf dieser Ebene hat er eine
Rolle nicht nur durch eigene Autorschaft,
sondern auch dadurch gespielt, dass er
durch sein testamentarisches Geschenk an

und die Organisierung der Sorø-Akademie
für ein Aufblühen des Interesses an wirt-
schaftlichen Fragen den Grund legte. Wirt-
schaft oder ›Oeconomie-, Commerce- und
Kameralwissenschaften‹ wurden hier eines
der fünf wichtigen Fachgebiete (neben Ge-
schichte, Mathematik, Rechtswissenschaft
und modernen Sprachen). Während der Pe-
riode 1750-70 wurde die Sorø-Akademie
ein Mittelpunkt der volkswirtschaftlichen
akademischen Tätigkeit und der einzige Ort
in Dänemark-Norwegen, neben Kiel, mit ei-
ner akademischen Stelle in den wirtschaftli-
chen Fächern. 

Die zwei Personen, die für den Unter-
richt in Wirtschaft und den anderen
›staatswissenschaftlichen Fächern‹ in die-
ser Periode verantwortlich waren, Jens
Schielderup Sneedorff (1724-64) und And-
reas Schytte (1726-77), waren vom deut-
schen Kameralismus stark beeinflusst, der
eine Form der öffentlichen Finanzlehre mit
seinen Wurzeln im Merkantilismus dar-
stellte. Schytte veröffentlichte auch ein
Lehrbuch der ›Kameralwissenschaft‹ als
Teil eines größeren Werks über ›Die inter-
ne Lenkung des Staates‹, wahrscheinlich
das erste Wirtschaftslehrbuch in Däne-
mark-Norwegen. Diese Lehrbuchtradition
im merkantilistischen Sinn wurde in Kiel
von Johan Christian Fabricious (1745-
1808) weitergeführt, der dort eine Profes-

sur für Naturgeschichte, Wirtschaft und
Kameralwissenschaften hatte.«2

Aus diesem Zitat wird deutlich, dass der
deutsche Kameralismus früh eine wichtige
Rolle innerhalb des wirtschaftlichen Den-
kens spielte. In einem Artikel, der den Titel
»Merkantilismus, Kameralismus, Colbertis-
mus aus heutiger Sicht« trägt, hebt Peter
Eichhorn hervor: »Landläufig gilt die Ka-
meralwissenschaft als Ursprung der moder-
nen Volkswirtschaftslehre. Man muss hinzu-
fügen, dass mit dem Kameralismus auch die
moderne Betriebswirtschaftslehre beginnt.«3

In einem Artikel zum Thema des Kame-
ralismus bringt Karl Oettle diese Bedeutung
auf folgende Weise zum Ausdruck: »Die
Kameralistik...war die wirtschaftliche Poli-
tik des merkantilistischen Staates, der ein-
mal die wichtigste Kraft der sozial-wirt-
schaftlichen Entwicklung war. Die Kameral-
wissenschaften, die diese Vorgehensweise
studierten, waren die Vorläufer sowohl der
Betriebswirtschaftslehre als auch der Fi-
nanzwissenschaft. Das kameralistische Den-
ken sowohl in der Praxis als auch in der
Wissenschaft hat deshalb eine wichtige Be-
deutung; was im Gegensatz zu den verächt-
lichen Obertönen steht, die die kameralisti-
schen Methoden (die Verwaltungspraxis)
heutzutage erregen. Diese negative Bewer-
tung hat auch auf die zwei anderen Dimen-
sionen der Kameralistik (das heißt die Buch-
führungsmethode und das Haushalts- und
Rechnungssystem), die auf das Rechnungs-
wesen beschränkt sind, übergegriffen.«4

Hier hebt Oettle hervor, dass die zuneh-
mende negative Auffassung über die Ka-
meralistik, als ein merkantilistisches wirt-
schafliches Denken für den öffentlichen
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Bereich, sich auf die Kameralistik als
Buchführungsmethode und Haushalts- und
Rechnungssystem für den öffentlichen Be-
reich ausgedehnt hat. Das heutige Interesse
an der Kameralistik als Rechnungsle-
gungssystem, einschließlich der kamerali-
stischen Buchführungsmethode (des Ka-
meralstils), ist deshalb gering: »Leider ist
der Kreis, der an der Fortentwicklung und
Vereinheitlichung des Kameralstils inter-
essierten Wissenschaftler und Praktiker
sehr klein, was im Hinblick auf die Bedeu-
tung dieser Fragen sehr zu bedauern ist.«5

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf
Norwegen lenken, finden wir einen histori-
schen deutschen Einfluss im externen Rech-
nungswesen der Unternehhmen.6 Aber wie
ist die Situation in Bezug auf das öffentli-
che Rechnungswesen? Gibt es einen histori-
schen Einfluss der deutschen Kameralistik
auf das öffentliche Rechungswesen in Nor-
wegen? Gibt es vielleicht einen Einfluss der
kameralistischen Buchführungsmethode auf
die Gemeinderechnungswesen in Norwe-
gen? Und gibt es gegebenenfalls einen Ein-
fluss der kaufmännischen doppelten Buch-
führung auf die Buchführungsmethode, die
im Gemeinderechnungswesen in Norwegen
benutzt wird? In letzter Zeit können wir ei-
nen zunehmenden internationalen Trend be-
obachten, der in der Richtung verläuft, das
kaufmännische Rechnungswesen (das heißt,
die kaufmännische doppelte Buchführung)
in den öffentlichen Bereich einzuführen.7
Vielleicht finden wir eine ähnliche Ent-
wicklung in Norwegen?

Der Zweck dieses Artikels besteht darin,
eine historische Studie über den Einfluss des
kameralistischen und des kaufmännischen
Rechungswesens auf das Gemeinderech-
nungswesen in Norwegen zu präsentieren.
Der Artikel beschränkt sich darauf, die Ge-
meinderechnungsvorschriften zu analysie-
ren; die Rechnungslegungspraxis der Ge-
meinden wird hingegen nicht analysiert. Ob-
wohl die Rechnungsvorschriften im Brenn-
punkt stehen werden, können sie nicht ohne
Einbeziehung der Haushaltsvorschriften be-
trachtet werden. Ein Merkmal des öffentli-
chen Rechnungswesens ist nämlich seine
starke Kopplung an den Haushaltsplan. 

Historische Entwicklung des
kaufmännischen Rechnungs-
wesens

Die älteste bekannte Buchführungsmetho-
de bestand in der Buchung von Zahlungs-
strömen mit Hilfe der einfachen Buch-
führung.8 Folglich wurde eine finanzielle
Rechnung (siehe Bild 1) erarbeitet, in der
Einzahlungen und Auszahlungen gebucht
wurden. Später hat sich die grundlegende

einfache Buchführungsmethode zur syste-
matischen einfachen Buchführungsmetho-
de entwickelt. Die systematische einfache
Buchführung folgt dem Prinzip der einfa-
chen Buchführung; die einfachen Buchun-
gen werden aber systematisch auf Konten
gebucht. Die Systematik besteht darin,
dass erfolgswirksame Geldtransaktionen
(zum Beispiel Lohnzahlungen) von er-
folgsneutralen Geldtransaktionen (zum
Beispiel Darlehen) getrennt werden. Dar-
über hinaus werden erfolgswirksame
Nichtgeldtransaktionen (zum Beispiel Ab-
schreibungen) hinzugefügt, damit ein er-
werbswirtschaftlicher Erfolg als die Diffe-
renz zwischen Erträgen und Aufwendun-
gen ermittelt werden kann. Weil dieser
erwerbswirtschaftliche Erfolg nur über die
Zahlungsreihe (die Bilanzrechnung) ermit-
telt wird9 und weil das Prinzip der einfa-
chen Buchführung, das ein Prinzip für die
Erarbeitung finanzieller Rechnungen ist10,
auf systematische Weise benutzt wird, ist
in der systematischen einfachen Buch-
führung eine Buchführungsmethode zu se-
hen, die für eine modifizierte finanzielle
Rechnung durch einen erwerbswirtschaftli-
chen Erfolg ergänzt die Grundlage bilden
kann (siehe Bild 1). 

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich aber
die Buchführung im privaten Bereich wei-
terentwickelt. Die kaufmännische doppelte
Buchführungsmethode wurde als eine Ant-
wort auf die Bedürfnisse der italienischen
Geschäftsleute im dreizehnten Jahrhundert
in Italien entwickelt.11 Das Buch »Summa
de Arithmetica Geometrica Proportioni et
Proportionalita« von Luca Pacioli, das im
Jahre 1494 erschien, war das erste veröf-
fentlichte Buch zum Thema der doppelten
Buchführung.12

Wenn die kaufmännische doppelte
Buchführung benutzt wird, wird jede
Transaktion zweimal auf zwei unterschied-
lichen Konten gebucht (Soll = Haben). Die
Bilanzrechnung, die die Zahlungsreihe der
Transaktionen repräsentiert und die inner-
halb der (systematischen) einfachen Buch-
führung benutzt wird, wird innerhalb der
doppelten Buchführung durch die Erfolgs-
rechnung, die die Leistungsreihe der
Transaktionen repräsentiert, ergänzt. Des-
wegen wird der erwerbswirtschaftliche Er-

folg mit Hilfe der kaufmännischen doppel-
ten Buchführung auf doppelte Weise er-
mittelt, und zwar über die Zahlungsreihe
(die Bilanzrechnung) und über die Lei-
stungsreihe (die Erfolgsrechnung).13 Die
kaufmännische doppelte Buchführung ist
deshalb eine Buchführungsmethode, die
für eine erwerbswirtschaftliche Rechnung
die Grundlage bildet (siehe Bild 1). 

Nach Walb14 ist diese doppelte Ermitt-
lung des Erfolgs (das heißt, über die Zah-
lungs- und Leistungsreihen) der Vorteil der
kaufmännischen doppelten Buchführungs-
metode im Verhältnis zu der (systemati-
schen) einfachen Buchführungsmethode. Es
existiert eine direkte Kopplung zwischen der
Erfolgs- und der Bilanzrechnung, und diese
werden in verbundener Form, das heißt un-
ter Einhaltung des Kongruenzprinzips, erar-
beitet. Zudem werden erfolgsneutrale Ein-
und Auszahlungen (zum Beispiel Einzah-
lung von neuem Darlehen) sowohl auf der
Sollseite als auch auf der Habenseite der Bi-
lanzrechnung (und nicht in der Erfolgsrech-
nung) gebucht, damit die Bilanzrechnung
Vermögen, Schulden und Eigenkapital am
Bilanzstichtag vollständig ermittelt. 

Ijiri15 rückt zwei andere Dimensionen
der doppelten Buchführung als die Funkti-
on der doppelten Erfolgsermittlung (über
die Zahlungs- und Leistungsreihen) in den
Mittelpunkt: Das wichtigste Merkmal der
doppelten Buchführung bestehe darin, dass
jede Erhöhung eine ursächliche Beziehung
zu jeder Reduktion hat, und der wichtige
Beitrag der doppelten Buchführungsme-
thode im Vergleich zur einfachen Buch-
führungsmethode bestehe darin, dass die
heutige finanzielle Lage eines Unterneh-
mens durch frühere Buchungen vollständig
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Bild 1: Historische Entwicklung der kaufmännischen Buchführung



ermittelt werde.16 An einem bestimmten
Zeitpunkt ermitteln die Vermögen und
Schulden die heutige Lage eines Unterneh-
mens, und die Eigenkapitalkonten, ein-
schließlich der Jahresergebnisse, können
als eine Zusammenfassung früherer Ereig-
nisse betrachtet werden. Wenn die frühe-
ren Ereignisse richtig verbucht wurden,
sollte die Zusammenfassung dieser Ereig-
nisse in Übereinstimmung mit der heutigen
Lage sein. Wenn man die einfache Buch-
führungsmethode benutzt, wird die heutige
Lage durch eine Liste von Vermögen und
Schulden repräsentiert. Wird aber die dop-
pelte Buchführung angewandt, zeigt sich
die heutige Lage in den Kapitalkonten, die
die früheren Ereignisse widerspiegelen, die
zur heutigen Lage führten. Nach Kam ist
deshalb die Rechenschaftspflicht der Kern
der doppelten Buchführung.17

Zusammenfassend können wir feststel-
len, dass die Benutzung der kaufmänni-
schen doppelten Buchführungsmethode im
Vergleich zur Benutzung der systemati-

schen einfachen Buchführungsmethode
vorteilhaft ist, wenn man eine erwerbswirt-
schaftliche Rechnung erarbeiten will. Aus
der früheren Diskussion, einschließlich des
Bildes 118, geht aber hervor, dass die Ver-
wendung der doppelten Buchführung un-
vorteilhaft ist, wenn man eine finanzielle
Rechnung erarbeiten will. Dann ist die ein-
fache Buchführungsmethode vorzuziehen,
weil sie auf der Buchung von Geldtransak-
tionen basiert. 

Historische Entwicklung 
des kameralistischen 
Rechnungswesens

Im öffentlichen Bereich in Kontinentaleuro-
pa19 wurde die kameralistische einfache
Buchführung ab dem sechzehnten Jahrhun-
dert entwickelt, um die Verwaltung öffentli-
cher Einnahmen (besonders Steuereinnah-
men) zu verbessern.20 Walb21 hebt hervor,
dass das lateinische Wort »camara« oder
»camera« im 9. Jahrhundert den Ort, an
dem der Landesherr seine Schätze aufbe-
wahrte, bezeichnete, und der deutsche Aus-
druck Kammer bedeutete in diesem Zusam-
menhang das Gemach, in dem die zur Ver-
waltung der Einkünfte bestellten Räte

(Kammerräte) sich zu versammeln pflegten.
Die Ausdrücke »Kameralistik« und »kame-
ralistisches Rechnungswesen« sind daher
von alters her mit der Vorstellung von Geld
und Einkünften sowie deren Verwaltung
aufs Engste verknüpft.

Was die Entwicklungstendenzen bei der
Kameralistik anbelangt, lässt sich ein Par-
allelverlauf mit der Entwicklung der kauf-
männischen Buchhaltung erkennen.22 Hier
wie dort werden besonders die Herausbil-
dung der Kontrolle, die Durchgliederung
der Aufzeichnungen für statistische
Zwecke und die Herausbildung einer Er-
folgsrechnung angestrebt. Walb23 hebt
weiter hervor, dass die Entwicklung des
kameralistischen Rechnungswesens in vier
Stufen gegliedert werden kann. In der er-
sten Stufe (ca. 1500-1750), sie wird als
Einfacher Kameralstil benannt, hat man
sich vermutlich zunächst mit den Geldein-
nahmen und den Geldausgaben sowie mit
einem ungegliederten Kassenbuch be-
gnügt, in dem die Fälle der Zeitfolge nach

ohne Berücksichtigung ihres Charakters
verzeichnet wurden. Versuche, die kauf-
männische doppelte Buchführungsmetho-
de in den öffentlichen Bereich einzu-
führen, sind misslungen.24 Walb setzt fort:
»Die Übernahme des kaufmännischen
Rechnungswesens auf die gesamte öffent-
liche Wirtschaft war demnach nur ein In-
termezzo. Sie war zur Erfolglosigkeit ver-
urteilt, weil man die besonderen Verhält-
nisse in der Staatswirtschaft, die an ein
Rechnungswesen bestimmte Anforderun-
gen stellen, nicht genügend beachtet hatte.
Die Abstellung der Missstände konnte
nicht auf dem hier eingeschlagenen Wege
einer völligen Revolutionierung erreicht
werden. Sie musste vielmehr in der Rich-
tung einer organischen Fortbildung des
Bestehenden versucht werden.«25

Die zweite Stufe (ca. 1750-1810), Ein-
führung der Sollverrechnung, bestand dar-
in, dass zunächst für sämtliche Zahlungs-
vorgänge eine starre Kopplung der Bu-
chungen im Zeitbuch (Kassenbuch) und
der systematischen Buchungen im Haupt-
buch (Sachbuch) vorgesehen wurde, das
heißt, sämtliche Einnahmen und Ausgaben
der Rechnungsperiode wurden in der chro-
nologischen wie auch in der systemati-
schen Rechnung gleichermaßen erfasst

(Ist-Verrechnung). Zum anderen wurde in-
nerhalb der systematischen Rechnung
(Sachbuch) jene typische Form des kame-
ralistischen Sachkontos geschaffen, die in
der Folgezeit für die Rechnungstechnik der
Kameralistik bestimmend wurde.26

Ausgangspunkt für die Überlegungen
dieser Stufe war das Bestreben, in der sy-
stematischen Rechnung nicht nur die be-
reits erfolgten Einnahmen und Ausgaben
zu erfassen (Kassenrechnung, Ist-Verrech-
nung), sondern auch die zukünftigen Ein-
nahmen und Ausgaben (Soll-Verrech-
nung).27 Walb erklärt: »Die Sollverrech-
nung bei den zergliederten Einnahmen und
Ausgaben gibt an, was für diese Zwecke
gezahlt werden soll, einerlei, ob sofort
oder später, und sie wird vorgenommen,
sobald die Tatsache, dass eine Einnahme
oder Ausgabe zu erfolgen hat, feststeht.
Puechberg hat sie daher als die ›Schuldig-
keit‹ bezeichnet, so dass man in der Kame-
ralistik von der Einnahme- und Ausgabe-
schuldigkeit oder dem Einnahme- und
Ausgabesoll spricht. Dieser Schuldigkeit
oder dem Soll steht gegenüber die ›Abstat-
tung‹ oder das ›Ist‹ bzw. ›Hat‹, womit die
erfolgte Zahlung, das heißt die Berichti-
gung der Schuldigkeit, bezeichnet wird.
Steht die Zahlung noch aus, so entsteht ein
Rest oder Rückstand. Jedes Soll muss der
Natur der Sache nach schließlich durch ein
Ist zum Ausgleich gebracht werden, ein
Grundsatz, den die Kameralistik zu einem
streng formalen erhoben hat, der unter al-
len Umständen auch bei fiktiven Verrech-
nungen durchzuführen ist.«28

Die dritte Entwicklungsstufe des kame-
ralistischen Rechnungswesens (ab ca.
1810), Weitere Durchgliederung des kame-
ralistischen Sachbuches, vollzog sich in der
Stille.29 Sie bestand im Wesentlichen in ei-
ner systematischen Durchgliederung des ka-
meralistischen Sachbuches. Im Jahre 1810
erschien unter dem Titel »Unterricht zur
Anweisung der Gefällserträgnisse für die
Staatsrechnungszentrale« (nach dem Ver-
fasser Jäger von Weidenau auch der »Jäger-
sche Unterricht« genannt) eine Anordnung,
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nach der die Verbuchung der Einnahmen
und Ausgaben nach erfolgswirksamen Prin-
zipien (»zum Gefällsertrage gehörige«) und
erfolgsunwirksamen Prinzipien (»zum Ge-
fällsertrage nicht gehörige«) vor sich gehen
sollte. Durch diese Gliederung wurde der
Weg zu einer nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten aufzustellenden Erfolgs-
rechnung geebnet.

Die vierte Entwicklungsstufe des kame-
ralistischen Rechnungswesens, Ausbau des
kameralistischen Rechnungsstiles zur Be-
triebskameralistik, begann ungefähr im
Jahre 1910. Diese Stufe ist einerseits durch
eine Krise gekennzeichnet: Dem Ausster-
ben des Kameralismus fiel auch die dazu-
gehörige Rechnungswissenschaft zum Op-
fer.30 Andererseits führten die Bedürfnisse
der neuen öffentlichen Erwerbsbetriebe,
vorwiegend der Gemeinden, zu einer Fülle
von »Reformstilen« der kameralistischen
Rechnung.31

Weitere Versuche, die kameralistische
einfache Buchführungsmethode durch die
kaufmännische doppelte Buchführungsme-
thode zu ersetzen, sind ebenfalls misslun-
gen. Walb kommentiert: »Es ist lehrreich
festzustellen, dass man hierbei wieder den
gleichen Weg wie 150 Jahre zuvor anemp-
fahl und zum Teil auch beschritt, nämlich
die Übernahme der kaufmännischen Buch-
haltung, wenn auch diesmal mit der Be-
schränkung auf die werbenden Betriebe.
Und weiter ist es lehrreich, dass auch dies-
mal dieser Weg sich nicht als der richtige
erwies. Wo er eingeschlagen wurde, hat
man ihn zum Teil wieder verlassen (Kieler
Werft) bzw. nicht übermäßig günstig beur-
teilt (Bayerische Staatsverwaltung).«32

Von einer Eroberung behördlicher Be-
triebe durch die kaufmännische Buchhal-
tung kann nach Walb wiederum keine
Rede sein. Der Grund liegt eben darin,
dass die Verwaltungen, alles in allem ge-
nommen, an das Rechnungswesen Anfor-
derungen stellen, die durch die kaufmänni-
sche aus anderen Verhältnissen erwach-
sende Buchhaltung weniger gut befriedigt
werden können, und dass bei der Einheit-
lichkeit der Verwaltungs- und Kontrollor-
ganisation auch ein Nebeneinanderbeste-
hen beider Rechnungssysteme oft nur
schwer erträglich ist. Deshalb zieht Walb
diese Schlussfolgerung: »Die neuzeitliche
Weiterbildung (des öffentlichen Rech-
nungswesens) ist daher auf den gleichen
Weg gedrängt worden, den man nach der
ersten Krisis eingeschlagen hatte, nämlich
den der organischen Fortbildung der vor-
handenen Einrichtungen (das heißt, des ka-
meralistischen Rechnungsstiles).«33

Auf dieser Basis arbeitete Walb seine
grundlegende Theorie der kameralistischen
(erwerbswirtschaftlichen) Erfolgsrechnung

aus. Auch aus der Praxis kamen beachtliche
Vorschläge.34 v. Wysocki hebt jedoch die
Bedeutung von Ernst Walb hervor: »Es ist
das Verdienst von WALB, zuerst bewiesen
zu haben, dass mit den Stilelementen des
klassischen kameralistischen Rechnungs-
wesens ohne Benutzung von Verfahren der
kaufmännischen doppelten Buchführung
eine dieser ebenbürtige Erfolgs- und Be-
standsrechnung aufgebaut werden kann
(Betriebskameralistik).«35

Als Ergebnis der heute weitgehend abge-
schlossenen Diskussion über die Anwen-
dungsgebiete des kameralistischen Rech-
nungswesens kann nach v. Wysocki36 wohl
festgestellt werden, dass der kameralististi-
sche Rechnungsstil weit mehr für eine An-
passung und Ausgestaltung geeignet ist als
die kaufmännische doppelte Buchführung
mit ihrer strengen Buchungs- und Ab-
schlusstechnik. Es ist deshalb verständlich,
dass die Erscheinungsformen der Kamerali-
stik im Vergleich zu den Erscheinungsfor-
men der kaufmännischen doppelten Buch-
führung außerordentlich vielgestaltig sind.
Walb bemerkt: »Wer die heutige praktische
Kameralrechnung verstehen will, muss den
Gedanken an eine einheitliche Handhabung
derselben aufgeben.«37

Verwaltungskameralistik und 
Betriebskameralistik

Das kameralistische Rechnungswesen
wurde ursprünglich für die öffentliche
Verwaltung entwickelt (Verwaltungska-
meralistik). Ein wichtiger Zweck dieses
Rechnungswesens besteht darin, die Ver-
waltung öffentlicher Einnahmen (Steuern)
innerhalb der finanziellen Beschränkungen
eines öffentlichen Haushaltsplanes durch-
zuführen (Haushaltskontrolle). Darüber
hinaus ist diejenige Kontrolle wichtig, dass
kein Geld empfangen oder gezahlt wird,
ohne eine frühere Zahlungsanordnung
(Zahlungskontrolle). Später – ab 1910 (die

vierte Stufe) – wurde die Verwaltungska-
meralistik zur Betriebskameralistik für die
Nutzung durch öffentliche (behördliche)
Betriebe weiterentwickelt. Der Zweck die-
ser Form des Kameralrechnungswesens
besteht darin, ähnliche Informationen be-
reitzustellen, wie sie mit Hilfe der kauf-
männischen doppelten Buchführung und
der kaufmännischen Konten (Soll- und Ha-
benseiten) ermittelt werden. Deshalb wer-
den innerhalb der Betriebskameralistik
eine erwerbswirtschaftliche Erfolgsrech-
nung und eine dazugehörige verbundene
Bilanzrechnung (das heißt eine erwerbs-
wirtschaftliche Rechnung) erarbeitet.

Die Verwaltungskameralistik benutzt
eine besondere Variante der einfachen
Buchführung, während die Betriebskamera-
listik eine besondere Variante der systemati-
schen einfachen Buchführung benutzt. Des-
halb sei die erstgenannte Buchfürungsme-
thode als die einfache Buchführungsmetho-
de der Verwaltungskameralistik und die
letztgenannte Methode als die systematische
einfache Buchführungsmethode der Be-
triebskameralistik bezeichnet (siehe Bild 2). 

Die einfache Buchführungsmethode der
Verwaltungskameralistik hat die einfache
Buchführungsmethode des kaufmänni-
schen Rechnungswesens weiterentwickelt.
Während die letztgenannte Methode die
Grundlage für eine finanzielle Rechnung
bildet (siehe Bild 1), die (unmittelbare)
Ein- und Auszahlungen festhält, ist die
erstgenannte Methode die Grundlage für
eine finanzielle Rechnung (siehe Bild 2),
die Einnahmen und Ausgaben (das heißt
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Bild 2: Die kameralistische Buchführung



sowohl unmittelbare Ein- und Auszahlun-
gen als auch spätere Einzahlungen (Forde-
rungen) und spätere Auszahlungen (Schul-
den)) aufzeichnet.

Die systematische einfache Buch-
führungsmethode der Betriebskameralistik
hat die systematische einfache Buchfüh-
rungsmethode des kaufmännischen Rech-
nungswesens weiterentwickelt. Letztere er-
mittelt den erwerbswirtschaftlichen Erfolg
nur über die Zahlungsreihe (die Bilanz-
rechnung); sie bildet deshalb die Grundlage
für eine modifizierte finanzielle Rechnung,
die durch einen erwerbswirtschaftlichen
Erfolg ergänzt wird (siehe Bild 1). Wird
aber die erstgenannte Buchführungsmetho-
de verwendet, wird der erwerbswirtschaft-
liche Erfolg nicht nur über die Zahlungsrei-
he (die Bilanzrechnung), sondern auch über
die Leistungsreihe (die Erfolgsrechnung)
ermittelt, auf ähnliche Weise wie er mit
Hilfe der kaufmännischen doppelten Buch-
führungsmethode ermittelt wird. Deshalb
bildet die systematische einfache Buch-
führungsmethode der Betriebskameralistik
die Grundlage für eine modifizierte finanzi-
elle Rechnung/erwerbswirtschaftliche Rech-
nung (siehe Bild 2). 

Der nachfolgende Abschnitt konzen-
triert sich auf die verwaltungskameralisti-
sche einfache Buchführung, die für die öf-
fentliche Verwaltung entwickelt wurde.
Daran anknüpfend wird das Rechnungswe-
sen für die Gemeindeverwaltung in Nor-
wegen näher betrachtet. Für weitere Ein-
zelheiten in Bezug auf die Betriebskamera-
listik verweise ich auf Walb, Johns, v.
Wysocki und Mülhaupt.38

Die verwaltungskameralistische
Buchführung

Das kameralistische Konto ist im Bild 3 il-
lustriert worden. Heutzutage wird zwar die
Bezeichnung »kameralistisches Konto« ver-
wendet; nach Rudolf Johns39 war die Be-
zeichnung »Konto« dem Kameralstil jedoch
ursprünglich fremd. Johns40 bezieht sich
deshalb auf Bild 3 als ein »Rechnungs-
gerüst«, weil jedes kameralistische Konto
eine Kombination von mindestens zwei,
aber auch von weiteren kaufmännischen
Konten darstelle. Ludwig Mülhaupt benutzt
hingegen die Bezeichnung »kameralisti-
sches Konto«: »Im Gegensatz zum doppi-
schen Konto ist das kameralistische Konto
in der Regel einseitig, das heißt es hat ent-
weder eine Einnahmen- oder eine Ausga-
benseite. Während aber das Konto der kauf-
männischen Buchhaltung auf jeder Seite
eingliedrig ist, das heißt nur eine Spalte auf-
weist, besteht das kameralistische Konto
grundsätzlich aus vier verschiedenen Spal-

ten, von denen die Spalte ›Reste-Soll aus
Vorperioden‹ den Anfangsbestand, die
Spalte ›Laufendes Soll‹ den Zugang, die
Istspalte den Abgang vom Soll in der lau-
fenden Rechnungsperiode und die Spalte
›Kassenrest‹ den Bestand am Ende der
Rechnungsperiode wiedergeben.«41

Die Spalte Reste-Soll übernimmt die
Reste aus Vorjahren, und zwar auf der
Einnahmenseite die noch ausstehenden
Forderungen, auf der Ausgabenseite die
noch unbeglichenen Verbindlichkeiten. Sie
ist Bilanzspalte, weil sie die Endbestände
der Vorjahresrechnung als Anfangsbestän-
de des neuen Rechnungsjahres wiedergibt.
Die Spalte Laufendes Soll weist alle
während des Haushaltsjahres neu entstan-
denen Forderungen und Verbindlichkeiten
als Zugänge zu den Anfangsbeständen aus.
Sie verkörpert die Leistungsreihe der Vor-
fälle und bildet damit die Grundlage für
die finanzielle Erfolgsermittlung (Einnah-
men minus Ausgaben). 

Die Ist-Spalte hat eine zweifache Funk-
tion: Als Vollzugsspalte für das Soll (Re-
ste-Soll und/oder Laufendes Soll) weist sie
die Abgänge vom Soll aus. Gleichzeitig
stellt sie in der Vertikalen des Sachbuches
das Kassenkonto für den baren und unba-
ren Zahlungsverkehr dar und macht damit
die in der Doppik erforderlichen besonde-
ren Konten des Zahlungsverkehrs entbehr-
lich. Die Reste-Spalte zeigt das am Ende
des Haushaltsjahres noch nicht abge-
wickelte Soll und damit die Endbestände
an Forderungen oder Verbindlichkeiten.
Sie ist somit ebenfalls Bilanzspalte, die
ihre Bestände an die Spalte Reste-Soll des
neuen Rechnungsjahres übergibt. Ist- und
Reste-Spalte verkörpern die Zahlungsreihe
eines Vorgangs. In der Praxis kann das ka-
meralistische Konto noch weitere Spalten
enthalten, zum Beispiel für das Soll des
Haushaltsplans, für Abgänge bei den Re-
sten aus Vorperioden oder vom Soll des
laufenden Rechnungsjahres, ferner für die
Abweichungen der Rechnung vom Soll
des Haushaltsplans. 

Aus dem oben angeführten Zitat von
Walb42, geht hervor, dass jedes Soll der
Natur der Sache nach schließlich durch ein
Ist zum Ausgleich gebracht werden muss.
Dieser Grundsatz muss unter allen Um-
ständen eingehalten werden, sowohl für
die Einnahmen als auch für die Ausgaben,
was auch die kameralistische Gleichung,

die separat auf der Einnahmenseite und auf
der Ausgabenseite gilt, reflektiert:

Rest = Reste aus Vorperioden + Laufendes
Soll – Ist

R = RVp + S – I

Dies bedeutet, dass der Buchungsstoff ho-
rizontal auf einer Seite angeordnet wird,
entweder auf der Einnahmenseite (um die
kameralistische Gleichung der Einnahmen
zu erfüllen) oder auf der Ausgabenseite
(um die kameralistische Gleichung der
Ausgaben zu erfüllen). Während die kauf-
männische Buchführung stets verschiedene
Konten braucht, um einen Vorfall zu ver-
rechnen, kommt die Kameralistik mit ei-
nem Konto aus, weil jedes kameralistische
Konto eine Kombination von zwei oder
mehreren kaufmännischen Konten dar-
stellt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass
die finanzielle Entwicklung aus dem ka-
meralistischen Konto direkt hervorgeht
(Einnahmen und Ausgaben in den Soll-
Spalten und Einzahlungen und Auszahlun-
gen in den Ist-Spalten). Darüber hinaus
kann das gleiche Konto für den Haushalts-
plan verwendet werden, um die Haushalts-
kontrolle durchzuführen. Hierzu werden
Haushaltseinnahmen und Haushaltsausga-
ben mit den wirklichen (buchmäßigen)
Einnahmen und Ausgaben (den Soll-Spal-
ten) und/oder Haushaltseinzahlungen und
Haushaltsauszahlungen mit den wirklichen
(buchmäßigen) Einzahlungen und Auszah-
lungen verglichen (den Ist-Spalten). Die
Zahlungskontrolle kann einfach dadurch
durchgeführt werden, dass man die Soll-
Spalten (Zahlungsanordnungen) und die
Ist-Spalten (Zahlungen) vergleicht. In der
Verwaltungskameralistik werden nur mo-
netäre Forderungen und Schulden, für die
Zahlungen angeordnet wurden, in den
Rest-Spalten gebucht. Dies bedeutet, dass
die Bilanzrechnung (das heißt, die Spalten
Reste-Soll aus Vorperioden und Rest) der
Verwaltungskameralistik eine unvollstän-
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38 Walb, 1926, Johns, 1951, v. Wysocki, 1965
und Mülhaupt, 1987.

39 Johns, 1951, S. 44.
40 Johns, 1951.
41 Mülhaupt, 1987, S. 95.
42 Walb, 1926, S. 217.

Bild 3: Das kameralistische Konto



dige finanzielle Bilanzrechnung repräsen-
tiert, die in unverbundener Form erarbeitet
wird (das Kongruenzprinzip wird nicht
berücksichtigt). Und da die einfache Buch-
führungsmethode der Verwaltungskamera-
listik eine besondere Variante des Prinzips
der einfachen Buchführung heranzieht, die
für eine finanzielle Rechnung die Grundla-
ge bildet, repräsentiert die Verwaltungska-
meralistik eine finanzielle Rechnung.

Historische Entwicklung des 
Gemeinderechungswesens in 
Norwegen

Die erste Vorschrift (V) des Gemeinde-
rechnungswesens in Norwegen wurde im
Jahre 1883 verabschiedet (V1883; siehe
die Tabelle V1 im Anhang) und forderte
eine Rechnungsübersicht über monetäre
Einnahmen und Ausgaben (Kassenrech-
nung). Mellemvik fasst diese Vorschrift
auf folgende Weise zusammen: »In der er-
sten norwegischen Vorschrift (V1883)
scheint das kameralistische Rechnungswe-
sen seinen Niederschlag gefunden zu ha-
ben. Unter anderem ist das Rechnungswe-
sen nach dieser Vorschrift als eine echte
Kassenrechnung zu betrachten.«43

Dieses Zitat zeigt, dass die erste Ge-
meinderechnungsvorschrift auf kamerali-
stischem Denken basierte, und sie forderte
die Erarbeitung einer Einnahmen- und
Ausgabenrechnung. Obwohl diese Vor-
schrift im Jahre 1883 verabschiedet wurde,
stand diese Buchführung in Übereinstim-
mung mit der ersten Stufe der kameralisti-
schen Buchführung (1500-1750: einfacher
Kameralstil) und nicht in Übereinstim-
mung mit einer späteren Stufe. 

Der Hauptzweck des Gemeinderech-
nungswesens in Norwegen besteht darin,
die öffentlichen Einnahmen (Steuern) in
Übereinstimmung mit einem politisch ver-
abschiedeten Haushaltsplan zu verwalten:
»Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass
man das Gemeinderechnungswesen so ge-
staltet, dass es zu jeder Zeit eine vollstän-
dige Übersicht über die finanzielle Lage
der betreffenden Gemeinde gibt und am
Jahresende ein richtiges, einfach nachprüf-
bares Bild der Art und Weise der Verwal-
tung der finanziellen Mittel der Gemeinde
im abgelaufenen Jahr gibt.

Der Hauptzweck des Rechnungswesens
besteht darin, eine Übersicht über die Ver-
waltung der finanziellen Mittel der Ge-
meinde zu geben und zu verdeutlichen, ob
diese in Übereinstimmung mit dem verab-
schiedeten Haushaltsplan stattgefunden
hat.«44

Der hier angeführte Hauptzweck des
Gemeinderechnungswesens in Norwegen

entspricht dem Hauptzweck der Verwal-
tungskameralistik, das heißt der Verwal-
tung öffentlicher Einnahmen (Steuern) in-
nerhalb eines politisch verabschiedeten
Haushaltsplans. Es gibt deshalb eine starke
Kopplung zwischen dem Haushaltsplan
und dem Rechnungswesen sowohl inner-
halb der Verwaltungskameralistik als auch
innerhalb des Gemeinderechnungswesens
in Norwegen. Wie aus der Tabelle V1 im
Anhang hervorgeht, wurde im Jahre 1924
eine Gemeindevorschrift, die sowohl für
den Haushaltsplan als auch für das Rech-
nungswesen gilt, verabschiedet: »Künftig
soll die Aufstellung des Haushalts Posten
für Posten der Aufstellung der Haushalts-
rechnung entsprechen. Daher sind die Vor-
drucke für den Haushalt und für die Haus-
haltsrechnung praktisch gleich.«45

Diese starke Kopplung zwischen dem
Haushaltsplan und dem Rechnungswesen
gilt im Gemeindebereich in Norwegen
noch immer, obwohl heute zwei separate
Vorschriften existieren, und zwar eine
Haushaltsvorschrift (VH2000) und eine
Rechnungsvorschrift (VR2000) (siehe die

Tabelle V4 im Anhang). Interessant ist
auch, dass V1924 die Buchführung über
die gesamten Einnahmen und Ausgaben
forderte, und nicht nur über die realisierten
Einnahmen (das heißt die monetären Ein-
nahmen (Einzahlungen)) und die realisier-
ten Ausgaben (das heißt die monetären
Ausgaben (Auszahlungen)), wie es V1883
forderte (siehe die Tabelle V1 im Anhang).

Aus dem früheren Abschnitt zur histori-
schen Entwicklung des kameralistischen
Rechnungswesens geht hervor, dass die
Sollverrechnung (die Anordnungsrech-
nung), in die die gesamten Einnahmen und
Ausgaben einzutragen sind, in der zweiten
Entwicklungsstufe des kameralistischen Re-
chungswesens eingeführt wurde (1750-
1810). Und seit 1924 ist »anordningsprin-
sippet« (das Anordnungsprinzip), zusam-
men mit dem Prinzip der doppelten
Buchführung, eines der zwei wichtigsten
Rechnungsprinzipien im Gemeinderech-
nungswesen in Norwegen. Es ist jedoch
eine Tatsache, dass der Begriff »anord-
ningsprinsipp« erst seit dem Jahre 1942 be-
nutzt wird, während im Jahre 1936 noch der
Begriff »anordningssystem« (das Anord-
nungssystem) für dieses Prinzip verwendet
wurde. Zudem wird der Begriff »anord-

ningsprinsipp« weder in V1924 noch in
V1941 verwendet, aber der Inhalt dieses
Prinzips, das heißt die Buchführung über
die gesamten Einnahmen und Ausgaben,
wurde schon im Jahre 1924 eingeführt. Und
obwohl die heutige Rechnungsvorschrift
(VR 2000) den Begriff »anordningsprin-
sipp« (das Anordnungsprinzip) nicht be-
nutzt, ist der Begriff in den Anmerkungen
zur heutigen Rechnungsvorschrift (AR2000)
enthalten (siehe die Tabelle V4 im Anhang). 

Aus der oben dargestellten Geschichte
des Kameralrechnungswesens geht hervor,
dass in der dritten Entwicklungsstufe eine
weitere Durchgliederung des kameralisti-
schen Sachbuches eingeführt wurde (1810-
1910). Insbesondere wurden erfolgswirk-
same Transaktionen von erfolgsneutralen
Transaktionen getrennt. Es ist deshalb
wahrscheinlich, dass die Idee, im Jahre
1924 eine Trennung zwischen unterschied-
lichen Transaktionen (ordentlichen Trans-
aktionen und Kapitaltransaktionen) in das
norwegische Gemeinderechnungswesen
einzuführen, aus ähnlichen Überlegungen
des Kameralrechnungswesens folgt. Her-

vorzuheben ist auch, dass die norwegi-
schen Vorschriften von 1883 und 1924 die
Erstellung einer Bilanzrechnung nicht ver-
langten, sondern lediglich eine Übersicht
über das Anlagevermögen als Ergänzung
zum Rechnungswesen (siehe die Tabelle
V1 im Anhang – auch dies ein Kennzei-
chen des Kameralrechnungswesens in sei-
nen früheren Entwicklungsstufen. 

Das Rechnungsssystem des Gemeinde-
rechnungswesens in Norwegen soll dazu
beitragen, die Zwecke der Verwaltungska-
meralistik zu erfüllen, jedoch ohne das
Rechnungssystem der Verwaltungskamera-
listik (die einfache Buchführungsmethode
der Verwaltungskameralistik und das kame-
ralistische Konto) zu verwenden. Deshalb
ist das Rechnungssystem des Gemeinde-
rechnungswesens in Norwegen (eine beson-
dere doppelte Buchführungsmethode und
die kaufmännischen Konten) sehr komplex
und schwer zu verstehen. Weil darüber hin-
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aus die Trennung zwischen Zahlungsanord-
nungen (Soll) und Zahlungen (Ist) im öf-
fentlichen Bereich sehr wichtig ist, wurde
das kameralistische Konto für eine solche
Zahlungskontrolle besonders eingerichtet
(siehe Bild 3). Durch die Benutzung des ka-
meralistischen Kontos mit den Spalten
»Laufendes Soll« und »Ist« sowohl auf der
Einnahmenseite als auch auf der Ausgaben-
seite ist die Zahlungskontrolle einfach da-
durch durchzuführen, dass die Sollspalten
(Zahlungsanordnungen) und die Istspalten
(Zahlungen) verglichen werden. Obwohl in
Norwegen das kaufmännische doppelseitige
Konto (Soll- und Habenseiten) anstelle des
einseitigen kameralistischen Kontos (Ein-
nahmen- und Ausgabenseiten mit Soll- und
Istspalten) in das Gemeinderechnungswe-
sen eingeführt wurde, soll weiterhin verhin-
dert werden, dass Zahlungen von einer Per-
son (dem Kassierer) veranlasst werden,
ohne dass eine Zahlungsanordnung einer
anderen, dazu bevollmächtigten Person vor-
liegt (Zahlungskontrolle): »Jeder Betrag,
der aus einer Kasse zu zahlen ist, muss vor-
her angewiesen werden. Ein Anweisungs-

buch mit einem Konto für jeden Haushalts-
posten und für jede Sonderbewilligung
muss ausgearbeitet werden, um zu zeigen,
dass die anweisende Person zu jeder Zeit
die Summe kennt, die auf Grund des betref-
fenden Haushaltspostens oder der betreffen-
den Sonderbewilligung zur Verfügung
steht. ... Bei Anweisung eines Betrags wird
dieser auf das betreffende Konto im Anwei-
sungsbuch eingetragen.

Das Anweisungsbuch muss außer dem
Datum und der Textrubrik zwei Zahlen-
spalten haben. Der angewiesene Betrag ist
in die erste Spalte einzutragen, und in die
letzte Spalte wird jeweils die Summe der
Anweisungen des betreffenden Kontos
eingetragen.

Über dem Konto sind sowohl die Be-
zeichnung des Kontos als auch der ange-
wiesene Betrag und mögliche Nachbewil-
ligungen einzutragen; die anweisende Per-
son kann dann zu jeder Zeit sehen, wie viel
von der Bewilligung in Anspruch genom-
men wurde«46.

Aus diesem Zitat geht hervor, dass die
Ausarbeitung eines Anweisungsbuches zu-
sätzlich zu der Buchführung mit Hilfe der
Buchführungsmetode des Gemeinderech-
nungswesens in Norwegen zu erfolgen hat.
Die Erstellung eines solchen Anweisungs-
buches neben der Buchführung ist nicht

notwendig, wenn die einfache Buch-
führung der Verwaltungskameralistik und
das kameralistische Konto benutzt werden,
weil die Zahlungskontrolle dann einfach
dadurch durchgeführt werden kann, dass
die Soll- und Istspalten verglichen werden.

V1971 hob die Trennung zwischen or-
dentlichen Transaktionen und Kapital-
transaktionen der früheren Vorschriften
auf und forderte sowohl die Erarbeitung
einer Hauptübersicht über die Einnahmen
und Ausgaben als auch detaillierte Haus-
haltspläne und Rechnungen über sowohl
ordentliche Transaktionen als auch Kapi-
taltransaktionen. Keine Begründung wurde
in V1971 für die Aufhebung der Trennung
zwischen ordentlichen Transaktionen und
Kapitaltransaktionen gegeben; auf der an-
deren Seite findet sich eine Begründung
für die Wiedereinführung dieser Trennung
in V1990: »Die Haushaltsbestimmungen
der Gemeindegesetze basieren auf dem
Hauptprinzip, dass Darlehen oder andere
Kapitaleinnahmen nicht dafür verwendet
werden dürfen, allgemeine Verwaltungs-
ausgaben auszugleichen. Die Begründung

dafür ist, dass die Gemeinden nicht ein
Tätigkeitsniveau etablieren sollen, das
durch die ordentlichen Einnahmen nicht fi-
nanziert werden kann.«47

Dies bedeutet, dass V1990 bis zu einem
gewissen Grad den kameralistischen Ein-
fluss auf die früheren Vorschriften ver-
stärkte (die Trennung zwischen ordentli-
chen Transaktionen und Kapitaltransaktio-
nen). Und der übergeordnete kameralisti-
sche Einfluss auf die Vorschriften setzte
sich fort, als V1993 und V2000 verab-
schiedet wurden: die Verwaltung von
öffentlichen Einnahmen (Steuern), das An-
ordnungsprinzip (die Buchung von Ein-
nahmen und Ausgaben) und die Haushalts-
kontrolle (der Vergleich von Haushalts-
plan und Haushaltsrechnung). Mit dem
Beschluss der V1990 ist jedoch ein zuneh-
mender Einfluss der kaufmännischen
Buchführungsmethode auf die Gemeinde-
rechnungsvorschriften in Norwegen zu be-
obachten. V1990 verweist nämlich sowohl
auf das Aktiengesetz als auch auf das
Rechnungsgesetz, die beide im privaten
Bereich gelten, und zwar bezüglich der Er-
arbeitung der Bilanzrechnung. Obwohl die
Sollseite der Bilanzrechnung nun von der
kaufmännischen Buchführung direkt be-
einflusst wird, ist die Bilanzrechnung nicht
in verbundener Form erarbeitet worden

(das Kongruenzprinzip wird nicht ange-
wendet). Auf der anderen Seite gibt es im
Gemeinderechnungswesen in Norwegen
keine direkte Kopplung zwischen dem
finanziellen Erfolg in »driftsregnskapet«
(der ordentlichen Rechnung) und der Ei-
genkapitaländerung in der Bilanzrechnung,
was ein Kennzeichen der Verwaltungska-
meralistik ist, in der eine Bilanzrechnung
in unverbundener Form erarbeitet wird.
Darüber hinaus zeigt eine weitere Studie
des Rechnungsgesetzes in Norwegen
(RG1998), dass der Begriff »god regn-
skapsskikk« (Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung) eine wichtige Rolle spielt,
und davon beeinflusst ist der Begriff »god
kommunal regnskapsskikk« (Grundsätze
ordnungsmäßiger Gemeindebuchführung)
in die Gemeinderechnungsvorschriften in
Norwegen eingeführt worden.48

In den zwei folgenden Vorschriften
(V1993 und VR2000) wird der kaufmänni-
sche Einfluss auf die Gemeinderechnungs-
vorschriften verstärkt, vor allem durch wei-
tere Hinweise auf das private Rechnungs-
gesetz, so zum Beispiel bezüglich der
Aktivierung/Abschreibung von Anlagever-
mögen in der Bilanzrechnung und durch
eine weitere Verstärkung des Begriffs »god
kommunal regnskapsskikk«. Zudem ist
Norsk Regnskapsstiftelse (die Norwegische
Rechnungsstiftung), die im Jahre 1989 ge-
gründet wurde, dazu bevollmächtigt, den
Begriff »god regnskapsskikk« zu konkreti-
sieren. Im Gemeindesektor wurde Forenin-
gen for god kommunal regnskapsskikk (die
Vereinigung für Grundsätze ordnungs-
mäßiger Gemeindebuchführung) am 1. No-
vember 2000 gegründet und damit bevoll-
mächtigt, den Begriff »god kommunal 
regnskapsskikk« weiter auszufüllen. 

Schlussfolgerungen

Seitdem im Jahre 1883 die erste Gemein-
derechnungsvorschrift in Norwegen verab-
schiedet wurde, haben die Vorschriften die
Gemeinden zur Erarbeitung finanzieller
Rechnungen veranlasst, um die Verwal-
tung öffentlicher Einnahmen (Steuern) zu
ermöglichen. Weil diese Verwaltung in-
nerhalb eines politisch verabschiedeten
Haushaltsplans stattfinden sollte, gibt es
seit 1924, als die zweite Vorschrift verab-
schiedet wurde, eine starke Kopplung zwi-
schen dem Haushaltsplan und dem Rech-
nungswesen. Gleichzeitig mit der Ein-
führung dieser Kopplung zwischen dem
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46 V1942, S. 165; aus dem Norwegischen über-
setzt.

47 V1990, Teil 1, S. 3; aus dem Norwegischen
übersetzt.

48 Siehe die Tabelle V3 im Anhang.

»Versuche, die Doppik in die Staatsverwaltung
einzuführen, sind stets gescheitert.«



Haushaltsplan und dem Rechnungswesen
wurde der Fokus auf die realisierten Ein-
nahmen (Einzahlungen) und die realisier-
ten Ausgaben (Auszahlungen) durch den
Fokus auf die gesamten Einnahmen (Ein-
zahlungen und Forderungen) und die ge-
samten Ausgaben (Auszahlungen und
Schulden) ersetzt; dies geschah durch die
Einführung des Anordnungsprinzips und
des Prinzips der doppelten Buchführung.
Obwohl in den letzten Jahren (ab 1990 und
stärker ab 2000) ein zunehmender Einfluss
der kaufmännischen Buchführung auf das
norwegische Gemeinderechnungswesen
beobachtet werden kann, soll das Gemein-
derechnungswesen immer noch die kame-
ralistischen Zwecke erfüllen (Verwaltung
öffentlicher Einnahmen (Steuern) und
Haushaltskontrolle). Darüber hinaus soll
die Zahlungskontrolle (Zahlungsanordnun-
gen sollen gegeben werden, ehe Zahlungen
durchgeführt werden), die ein wichtiger
kameralistischer Zweck ist, im Gemein-
debereich in Norwegen fortgeführt wer-
den. Im Unterschied zum Kameralrech-
nungswesen, in dem die Zahlungskontrolle
mit Hilfe der einfachen Buchführungsme-
thode der Verwaltungskameralistik durch-
geführt wird (die Soll- und Istspalten auf
dem kameralistischen Konto werden verg-
lichen), muss die Zahlungskontrolle in
Norwegen außerhalb des Gemeinderech-
nungswesens durchgeführt werden, und
zwar in einem separaten Anweisungsbuch.

Die Gemeindevorschriften in Norwegen
veranlassen die Gemeinden zur Erarbeitung
finanzieller Rechnungen mit Hilfe des An-
ordnungsprinzips (Einnahmen und Ausga-
ben), das aus dem Kameralrechnungswesen
stammt, und zur Verwendung der kaufmän-
nischen Konten, die aus dem kaufmänni-
schen Rechungswesen stammen. Dies hat
zur Folge, dass das Prinzip der doppelten
Buchführung innerhalb des Gemeinderech-
nungswesens in Norwegen nicht auf ähnli-
che Weise benutzt werden kann, wie es in-
nerhalb der kaufmännischen doppelten
Buchführungsmethode geschieht, die auf
der Buchführung über Erträge und 
Aufwendungen basiert und das Kongruenz-
prinzip anwendet (erwerbswirtschaftliche
Rechnung). Deshalb sei die erstgenannte
Buchführungsmethode als die doppelte
Buchführungsmethode des Gemeinderech-
nungswesens in Norwegen bezeichnet.
Weil diese Buchführungsmethode auf einer
Kombination des kameralistischen und des
kaufmännischen Rechnungswesens basiert,
die zwei unterschiedliche, jeweils selbst-
ständige Rechnungssysteme darstellen49,
ist sie komplex und schwer zu verstehen.
Hieraus folgt die Notwendigkeit einer Wei-
terentwickling des Gemeinderechnungswe-
sens in Norwegen.

Als die heutige Rechnungsvorschrift im
Jahre 2000 verabschiedet wurde, war die
Schlussfolgerung, dass das kaufmännische
Rechnungswesen mit seinem erwerbswirt-
schaftlichen Fokus und mit der Benutzung
der kaufmännischen doppelten Buchführung
für die Zwecke im Gemeindebereich nicht
geeignet war.50 Diese Schlussfolgerung soll-
te aber keine Überraschung sein, weil die
Zwecke des Gemeinderechnungswesens in
Norwegen den kameralistischen Zwecken
entsprechen (das heißt, sie bestehen in der
Verwaltung öffentlicher Einnahmen (Steu-
ern), der Haushaltskontrolle und der Zah-
lungskontrolle) und nicht dem erwerbswirt-
schaftlichen Zweck des kaufmännischen
Rechnungswesens. Darüber hinaus geht aus
der historischen Entwicklung des Kameral-
rechnungswesens, die zuvor dargestellt wor-
den war, hervor, dass die Übernahme des
kaufmännischen Rechnungswesens in die
öffentliche Wirtschaft zum Scheitern verur-
teilt war – und auch sein musste, weil die
Anforderungen an ein öffentliches Rech-
nungswesen andere sind als die an ein kauf-
männisches Rechnungswesen.51 Rudolf
Johns bemerkt: »Versuche, die Doppik in
die Staatsverwaltung einzuführen, sind stets
gescheitert.«52

Weil das Bedürfnis nach einer Weiter-
entwicklung des Gemeinderechnungswe-
sens in Norwegen existiert, um die kamera-
listischen Zwecke besser zu erfüllen, und
weil die Versuche, das kaufmännische
Rechnungswesen in die öffentliche Verwal-
tung einzuführen, stets gescheitert sind, soll
dies die Schlussfolgerung dieser histori-
schen Studie über das Gemeinderechnungs-
wesen in Norwegen sein: Wir sollten von
der Geschichte lernen und die kameralisti-
sche Buchführungsmethode in das Gemein-
derechnungswesen in Norwegen (wieder-)
einführen.

Anhang

Vorschriften für den Haushalt und das
Rechnungswesen

Historisch sind die Gemeinden in Norwegen
in drei Gruppen eingeteilt worden, und zwar
in »landkommuner« (Landgemeinden), 
»bykommuner« (Stadtgemeinden) und 
»fylkeskommuner« (Regierungsbezirke). In
den folgenden Tabellen wird eine Zusam-
menfassung der historischen Entwicklung
der Haushalts- und Rechnungsvorschriften
für die Gemeinden in Norwegen präsentiert.
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(V1942).
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og regnskapsføring i kommunene (V1957).
Forskrifter og veiledning for budsjettoppstilling
og regnskapsføring i kommunene (V1971).
Nye forskrifter for kommunale og fylkeskom-
munale budsjetter og regnskaper (V1990).
Nye forskrifter for kommunale og fylkeskom-
munale budsjetter og regnskaper (V1993).
Forskrift om årsbudsjett (VH2000).
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner) (VR2000).
Merknader til forskrift om årsregnskap og års-
beretning (for kommuner og fylkeskommuner)
(AR2000).

Privates Rechnungsgesetz

Lov om årsregnskap (regnskapsloven) av 17.
juli 1998 nr. 56 (RG1998).

Eine Einführung in Hintergründe und Formen des öffentlichen Rechnungswesens

40

* Obwohl VR2000 nur für das Rechnungswesen
gilt und eine separate Haushaltsvorschrift
(VH2000) verabschiedet worden ist, fordern
die Schemata der ordentlichen Rechnung und
der Investitionsrechnung, dass auch Haus-
haltsbeträge, und nicht nur Rechnungsbeträge,
ermittelt werden.

Tabelle V1: Vorschriften für den Haushalt und das Rechnungswesen

Tabelle V2: Vorschriften für den Haushalt und das Rechnungswesen
Tabelle V4: Vorschriften für den Haushalt
und das Rechnungswesen

Tabelle V3: Vorschriften für den Haushalt und das Rechnungswesen


